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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

m Namen des Volkes

n der Verwaltungsstreitsache

Eurocycle GmbH,
vertreten durch den Geschäftsführer

Mergenthaler Allee 10 - 12, 65760 Eschborn,

bevollmächtigt:

Rechtsanwältin Oxana Reinhardt,

Auf m Gebrande 2, 35041 Marburg,

gegen

Freistaat Bayern

vertreten durch;

Landesanwaltschaft Bayern

Montgelasplatz 1 91522Ansbach

- Klägerin

Beklagter -

wegen

Untersagung einer gewerblichen Sammlung nach § 18 Abs. 5 KrWG;

hier: Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungs-

gerichts Würzburg vom 10. November 2015,
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erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 20. Senat,

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Kraheberger,

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Stadler,

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Wirths

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. Juni 2018 am 25. Juni 2018

folgendes

Urteil:

l Das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 10. November

2015 wird geändert. Der Bescheid des Beklagten vom 5. März 2015

wird aufgehoben.

Il Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge trägt der Beklagte.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Be-

klagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des

zu vollstreckenden Kostenbetrages abwenden, wenn nicht die Kläge-

rin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Die Klägerin wendet sich gegen einen Bescheid des Landratsamtes Haßberge, mit

welchem ihr die gewerbliche Sammlung von Altkleidern und Altschuhen untersagt
wurde.

Mit Schreiben vom 27. August 2012 zeigte die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die

Firma B... GmbH, beim Landratsamt Haßberge die Durchführung einer gewerblichen
Sammlung von Altkleidern und -schuhen an.

Da das Landratsamt von der Unvollständigkeit der vorgelegten Unterlagen ausging,
wurden die Rechtsvorgängerin der Klägerin und später die Klägerin selbst mehrfach



aufgefordert, die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung in ausreichendem
Maß darzulegen.

Mit Bescheid vom 5. März 2015 untersagte das Landratsamt Haßberge der Ktägerin

die angezeigte Sammlung von Altkleidern und Schuhen (Ziffer 1 des Bescheids) und

forderte zugleich die Entfernung sämtlicher Sammelcontainer für das Gebiet des
Landkreises Haßberge (Ziffer 2). Für den Fall der Nichtbeachtung der Ziffern 1 und 2

wurde hinsichtlich Ziffer 1 ein Zwangsgeld in Höhe von 8. 000   angedroht. Hinsicht-

lich Ziffer 2 wurde je Sammelcontainer, der nach dem 7. April 2015 noch im Kreisge-

biet stehe, ein Zwangsgeld in Höhe 200   angedroht. Die vorgelegten Unterlagen

seien allesamt nicht ausreichend, um eine ordnungsgemäße und schadlose Verwer-

tung zu belegen. Aus den Angaben sei insbesondere nicht ersichtlich, inwieweit die

gesammelte Kleidung wiederverwendet, recycelt oder beseitigt würde und damit

auch die Vorgaben der Abfallhierarchie Beachtung fänden. Es müsste eine Darle-

gung der Verwertungsvorgänge im die Abfälle aufnehmenden Betrieb in Litauen er-

folgen. Außerdem müsste den Angaben entnommen werden können bzw. mindes-
tens ein Hinweis darauf enthalten sein, dass der dortigen Firma die erforderliche Er-

laubnis zum Sammeln, Befördern und Recycling der angelieferten Abfälle erteilt wor-

den sei.

Die hiergegen erhobene Kiage wies das Verwaltungsgericht Würzburg mit Urteil vom

10. November 2015 ab. Zur Begründung verwies das Verwaltungsgericht auf die

Ausführungen des Landratsamtes im streitgegenständlichen Bescheid und war der

Meinung, dass auch aus den dem Gericht vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich

sei, inwieweit die gesammelten Altkleider wiederverwendet, recycelt oder beseitigt

würden und damit auch die Vorgaben der Abfallhierarchie Beachtung fänden

Mit der vom Senat zugelassenen Berufung beantragt die Klägerin,

das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 10. November 2015 auf-

zuheben und den Bescheid des Beklagten vom 5. März 2015 aufzuheben.

Das Urteil des Verwaltungsgerichtes sei unrichtig. Bei der Bestimmung des Umfangs

der Darlegungspflicht sei nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts

nicht generalisierend, sondern im Hinblick auf die konkreten Entsorgungsstrukturen

differenzierend vorzugehen. So könne von Bedeutung sein, ob für eine Abfallfraktion



etablierte Verwertungswege bestünden. Der aktuelle Marktpreis könne ein bestehen-

des ökonomisches Interesse an der Verwertung indizieren. Des Weiteren sei zu be-

rücksichtigen, ob der gewerbliche Sammler die Verwertung selbst durchführen oder

die gesammelten Abfälle - im Rahmen einer langjährigen funktionierenden Ge-

schäftsbeziehung - an ein oder mehrere (bekannte und bewährte) Entsorgungsun-
ternehmen weiterveräußert und ob diese Unternehmen ihren Sitz im In- oder Ausland

hätten. Hiernach seien die Mindestanforderungen aus § 18 Abs. 2 Nr. 4 KrWG dann

erfüllt, wenn aufgezeigt werde, dass der gesamte Abfall - hinsichtlich Sammelmenge

und -Zeitraum - von einem oder mehreren Entsorgungsunternehmen abgenommen

werde. Durchlaufe die Verwertung mehrere Stufen, müsse bei der Festlegung weite-

rer Darlegungsanfordemngen insbesondere die Situation der Kleinsammler Berück-

sichtigung finden. Dies gelte gerade bei einer Abfallsektion wie Alttextilien, für die

nach wie vor eine hohe Recyclingsquote zu verzeichnen sei, sodass alles dafür

spreche, dass in diesem Marktsegment eine effektive Ressourcennutzung verwirk-

licht werde und die Verwertungswege funktionierten. In einem solchen Bereich wie

hier werde der Sammler seine Anzeigepflicht regelmäßig dadurch erfüllen, dass er

nachvollziehbar einen pauschalen Verwertungsweg schildere, das oder die Entsor-

gungsunternehmen, an die er die gesammelten Abfälle zu liefern beabsichtigte, na-

mentlich benenne und geeignet belege, dass diese Willens und in der Lage seien,

die Abfälle der Sammlung anzunehmen. Hierfür genüge eine schriftliche Erklärung

des abnehmenden Unternehmens. Dies gelte gerade dann, wenn keine Missstände

hinsichtlich des Verwertungsweges bekannt seien. Folglich sei der von dem Beklag-

ten erlassene Bescheid gesamtumfänglich rechtswidrig und aufzuheben.

Mit Schriftsatz vom 19. Januar 2018 trug die Klägerin weiter vor, dass sie entspre-

chend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes als Kleinsammler ein-

zustufen sei, denn dieser Begriff sei nicht von der Menge der gesammelten Altkleider

abhängig, sondern von der Tatsache, dass die Klägerin als Sammlerin am Anfang

der Entsorgungskette stehe. Deshalb sei die Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts auch auf die Ktägerin anwendbar. Der'nunmehrige Ven/vertungsweg
wird wie folgt konkretisiert: Von der Klägerin im Landkreis H. gesammelte Textilien

und Schuhe würden im vorsortierten Zustand ins Lager in 65589 Hadamar gebracht

und dort von der Firma H. aus Polen erworben, die eigenständig die Ware durch ein

von ihr organisiertes Transportunternehmen nach Polen, 23200 Krasnik verbringe.

Von der Firma K. werde die Ware in drei Gruppen sortiert: gut bis sehr gut erhaltene

Ware (ca. 50 %) werde in die Ukraine, Ware ausreichender bis befriedigender Quali-
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tat (ca. 40 %) nach Pakistan oder Afrika verkauft und die Ware schlechter Qualität

(ca. 10 %) werde thermischer Verwertung unterzogen. Die an den Containern aus-

sortierten Fehlwürfe würden von der B. A. GmbH abgeholt, in eigener Recyclingania-

ge in B. sortiert, die wiederverwendbare Abfälle dem Kreislauf erneut zugeführt,

sonstige Abfälle entweder in Düsseldorf oder in Hürth thermisch verwertet.

Die Klägerin legte zur Darlegung zahlreiche Belege vor (Anlagen K2 bis K6)

11 Der Beklagte beantragte mit Schriftsatz vom 3. April 2017,

12 die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg zurück-
zuweisen

13 Der Senat habe sich mit Beschluss vom 30. Januar 2017 (Aktenzeichen 20 CS

16. 1416) und mit Beschluss vom 2. Februar 2017 (Aktenzeichen 20 ZB 16. 2267) mit

den Anforderungen an die Darlegung der ordnungsgemäßen und schadlosen Ver-

wertung der gesammelten Abfälle auseinandergesetzt. Der Senat habe festgestellt,

dass im Altkleidersektor - im Gegensatz zum Altmetallsektor - typischerweise auf

jeder Stufe der Verwertungskette größere und unter Umständen bundesweit oder

darüber hinaus agierende Unternehmen eingebunden seien, die in vielen Fällen mit-

einander verflochten seien. Ein pauschaler Hinweis auf die allgemeinen Verhältnisse

im Marktsegment der Altkleider dürfte also nicht zur Darlegung der ordnungsgemä-

ßen und schadlosen Verwertung ausreichen. Nachvollziehbare Angaben, aufweiche

Art und Weise die Verwertung der gesammelten Alttextilien erfolge, seien insbeson-

dere dann, wenn diese letztlich im Ausland erfolgen sollten, nach Sinn und Zweck

des § 18 Abs. 2 KrWG nicht entbehrlich. Der Beklagte bleibe bei der Auffassung,

dass gegen die Zuverlässigkeit der Klägerin Bedenken im Sinne des § 18 Abs. 5

Satz 2 Alt. 1 KrWG bestünden, die es zugleich zusätzlich rechtfertigten, bei der Dar-

legung der Verwertungswege pauschale Erklärungen nicht von vornherein als aus-

reichend zu akzeptieren. Die in Nummer 4 des Bescheids vom 5. März 2015 enthal-

tene Zwangsgeldandrohung sei rechtmäßig. Ein Verstoß gegen die Bestimmung des

Art. 36 BayVwZVG sei nicht ersichtlich. Es bedeute nicht die Androhung, mehrere

Zwangsmittel gleichzeitig anzuwenden, wenn für den Fall des Verstoßes gegen die

Untersagungsverfügung ein Zwangsgeld in Höhe von 8. 000   und für den Fall des

Verstoßes gegen die Verpflichtung, die Container zu entfernen, ein Zwangsgeld in

Höhe von 200   je Container angedroht werde. Es fehle für die Zwangsgeldandro-

hung in Höhe von 8. 000   nicht an der notwendigen Fristsetzung nach Art. 36 Abs. 1
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Satz 2 BayVwZVG. Der Schwerpunkt der Verfügung sei auf ein Unterlassen gerich-
tet, für welches keine Reaktionsfrist einzuräumen sei. Mit Schreiben vom 5. März

2018 ergänzte der Beklagte sein Vorbringen. Bei der Klägerin handele es sich um

keinen Kleinsammler im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts,

weil sie mit 20 Mitarbeitern und ca. 15 Fahrzeugen nicht darunter falle. Nach der

bisherigen Rechtsprechung des Senates sei fraglich, ob der von der Klägerin vorge-

legte Vertrag für die Darlegung des Verwertungsweges ausreichend sei. Das von der

Firma K. gekennzeichnete Dokument nach Anhang VII der Abfallverbringungsver-

Ordnung, dass als Datum einer Verbringung den 24. August 2017 nenne, bezeuge

allenfalls eine einmalige Verbringung. Wie die Firma K. mit den Abfällen weiter ver-

fahre, werde zwar beschrieben, letztlich aber mit sehr allgemeinen Angaben einfach

behauptet.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und die beigezogenen Behördenakten

verwiesen. Hinsichtiich des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf die Sit-

zungsniederschrift Bezug genommen

Entscheidungsgründe:

15 Die zulässige Berufung der Klägerin ist begründet. Das Verwaltungsgericht hat ihre

Anfechtungskiage zu Unrecht abgewiesen, denn die Untersagung der klägerischen

Sammlung und die weiteren Entscheidungen im Bescheid des Beklagten vom

5. März 2015 sind rechtswidrig und verletzen die Klägerin in ihren Rechten (§113

Abs. 1 Satz 1 VwGO). Die Berufung führt daher zur Änderung des erstinstanzlichen

Urteils und Aufhebung des angefochtenen Bescheides.

6 1. Maßgeblich für die Beurteilung der streitgegenständlichen Untersagungsver-

fügung, die einen Dauerverwaltungsakt darstellt, ist der Zeitpunkt der letzten münd-

lichen Verhandlung vor dem Tatsachengericht, mithin in der Berufungsinstanz

(BVerwG, Urteil v. 30. 6. 2016 - 7 C 4. 15-juris Rn. 57).

17 2. Die streitgegenständliche Untersagung ist materiell rechtswidrig Sie findet keine

Rechtsgrundlage in der hier allein in Betracht kommenden Vorschrift des § 18 Abs. 5

Satz 2 KrWG, weil deren Voraussetzungen nicht vorliegen. Nach § 18 Abs. 5 Satz 2

KrWG hat die zuständige Behörde die Durchführung einer gemäß § 18 Abs. 1 KrWG
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angezeigten Sammlung zu untersagen, wenn (Alt. 1) Tatsachen bekannt sind, aus
denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Anzeigenden oder der für die

Leitung und Beaufsichtigung der Sammlung verantwortlichen Personen ergeben,

oder (Alt. 2) die Einhaltung der in § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder 4 KrWG genannten

Voraussetzungen anders nicht zu gewährleisten ist. Der Beklagte stützt die streitge-

genständliche Untersagung alleine auf die seiner Auffassung nach nicht ordnungs-

gemäße Darlegung des Verwertungsweges im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 4 KrWG

sowie der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung im Sinne des § 18 Abs.2

Nr. 5 KrWG, weshalb die in § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG für eine Ausnahme von

der Überlassungspflicht zugunsten gewerblicher Sammlungen geforderte ordnungs-

gemäße und schadlose Verwertung die Untersagung erforderlich mache. Die dahin-

gehenden Bedenken des Beklagten treffen jedoch nicht zu.

a) Die gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 4 und 5 KrWG in der Anzeige geforderten Darle-

gungen sollen der zuständigen Behörde die Prüfung ermöglichen, ob eine ordnungs-

gemäße und schadlose Verwertung im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 KrWG der

gesammelten Abfälle erfolgt. Maßgeblich ist daher - als Frage des materiellen

Rechts -, ob die Anforderungen des § 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 KrWG voraussichtlich

erfüllt werden. Hierzu ist eine Prognose anzustellen, deren Tatsachengrundlage in

der Regel die Angaben des gewerblichen Sammlers in der Anzeige bilden (BVerwG,

Urteil v. 30. 6. 2016 - 7 C 5. 15 - juris Rn. 20). Hingegen muss die Erfüllung der ge-

setzlichen Anforderungen an die Verwertung nicht mit der für ein behördliches Er--

laubnis- oder Genehmigungsverfahren erforderlichen Sicherheit festste h enTweTTeiTT
solches VerfahrerTTOTdie nych § 18-Abü. 1-KTWG anzeigepflichtigen_Sammlungen

gesetzlich nicht vorgesehen ist (BVerwG a. a. 0. Rn. 26). In der Anzeige sind die in-

nerhalb des angezeigten Zeitraums vorgesehenen Verwertungswege einschließlich

der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung ihrer Kapazitäten (§18 Abs. 2

Nr. 4 KrWG) sowie die Gewährleistung der ordnungsgemäßen und schadlosen Ver-

wertung der gesammelten Abfälle im Rahmen der vorgesehenen Verwertungswege

(§ 18 Abs. 2 Nr. 5 KrWG) darzulegen, um die Klärung der Frage zu ermöglichen, ob

die Voraussetzungen für eine Ausnahme von der Uberlassungspflicht nach § 17

Abs. 1 Satz 1 KrWG vorliegen. Gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG besteht die

Überlassungspflicht nicht für Abfälle, die durch gewerbliche Sammlung einer ord-

nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit überwiegende

öffentliche Interessen dieser Sammlung nicht entgegenstehen. Das Bundesver-

waltungsgericht hat hierzu in allgemeiner Weise ausgeführt, dass zur Wahrung des~



-8-

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Anforderungen an die ordnungsgemäße
Darlegung den Besonderheiten verschiedener Abfallmärkte und insbesondere den

spezifischen Möglichkeiten typischer Sammlergruppen Rechnung zu tragen haben

(BVerwG a. a. o. Rn. 26). Der^Jmfang der Darlegungsptlicht ist daher im RTnblick auf

die konkreten Entsorgungsstrukturen differenziere'nd zu bestimmen. Von Be^eOtüng
ist insoweit, ob für eine Abfatlfraktion etablierte Verwertungswege bestehen und ob

ein durch den aktuellen Marktpreis indiziertes bestehendes ökonomisches Interesse

an der Verwertung besteht. Zu berücksichtigen ist ferner auch, ob der gewerbliche
Sammler die Verwertung selbst durchführt oder die gesammelten Abfälle - im Rah-

men einer langjährigen (funktionierenden) Geschäftsbeziehung - an ein oder meh-

rere (bekannte und bewährte) Entsorgungsunternehmen weiterveräußert und ob

diese Unternehmen ihren Sitz im In- oder Ausland haben (BVerwG a. a. 0. Rn. 27)

19 Demnach sind die Mindestanforderungen des § 18 Abs. 2 Nr. 4 KrWG dann erfüllt,

wenn aufgezeigt wird, dass der gesamte gesammelte Abfall hinsichtlich Sammel-

menge und -Zeitraum von einem oder mehreren Entsorgungsunternehmen abge-
nommen wird (BVerwG, Urteil v. 30. 6. 2016 - 7 C 5. 15 - juris Rn. 28; OVG Nord-

rhein-Westfalen, Urteil v. 22. 2. 2018 - 20 A 818/15 - juris Rn. 41). Durchläuft die

Verwertung mehrere Stufen, muss bei der Festlegung weiterer Darlegungsanforde-
rungen insbesondere die Situation der sogenannten Kleinsammler Berücksichtigung
finden. Im Falle eines Kleinsammiers von Attmetallen hat das Bundesverwaltungs-
gericht darauf abgestellt, ob in einer Abfallfraktion eine hohe Recyclingquote zu ver-

zeichnen ist, so dass alles dafür spricht, dass in diesem Marktsegment eine effektive

Ressourcennutzung verwirklicht wird und die Verwertungswege funktionieren

(BVerwG a. a. 0. ). In einem solchen Bereich erfüllt der Sammler seine Anzeigepflicht
regelmäßig durch eine nachvollziehbare Schilderung eines pauschalen Ver-

wertungsweges, durch die namentliche Benennung des oder der Unternehmen, an

die er die gesammelten Abfälle zu liefern beabsichtigt, und durch geeignete Belege,
dass diese Willens und in der Lage sind, die Abfälle der Sammlung anzunehmen,

wobei eine schriftliche Erklärung der Annahmebereitschaft im Umfang und im Zeit-
räum der Sammlung ausreicht (BVen/vG a. a. 0. ; VGH Baden-Württemberg, Be-
schluss v. 26. 9. 2013 - 10 S 1345/13 -juris Rn. 37, BayVGH, Beschluss v. 30. 1. 2017

- 20 CS 16. 1416 -juris Rn. 42). Hingegen ist keine Bezeichnung einer lückenlosen

Kette des Verwertungswegs bis zum Abschluss der Verwertung einschließlich der

Verwertungsverfahren und der genutzten Anlagen verlangt (OVG Nordrhein-West-

falen, Urteil v. 22. 2. 2018 - 20 A 818/15 - juris Rn. 41); die gegenteilige Recht-
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sprechung des Senats wird insoweit ausdrücklich aufgegeben (vgl. BayVGH, Urteil v.
29. 1. 2015 - 20 B 14. 666 - juris Rn. 33). Die genannten Grundsätze, die das Bun-

desverwaltungsgericht für Kleinsammler im Aitmetallsektor aufgestellt hat, lassen

sich auf Altkleidersammlungen übertragen, ungeachtet der Frage, ob es sich um

Kleinsammler im Sinne der genannten Rechtsprechung handelt. Denn zum einen

kommt derartigen Abfällen, worauf das Bundesverwaltungsgericht bei den Altmetal-

len abgestellt hat, ein geringes Gefährdungspotential zu. Zum anderen handelt es

sich (auch) bei Altkleidern und -schuhen um "klassische" Verwertungsabfälle, die

werthaTtig sind und tur~~cTie~etiblierte Verwertungswege bestehen. Dies spricht für
eiTie'effektTve Ressourcennutzung und damit Tür funktionierende Ven/vertungswege in

diesem Marktsegment (BayVGH, Beschluss v. 30. 1. 2017 - 20 CS 16. 1416 - juris

Rn. 42).

20 Für die gemäß §18 Abs. 2 Nr. 5 KrWG erforderliche Darlegung der ord-

nungsgemäßen und schadlosen Verwertung der gesammelten Abfälle hat das Bun-

desverwaltungsgericht bei sogenannten Kleinsammlern bereits einen pauschalen

Hinweis auf die allgemeinen Verhältnisse im betreffenden Marktsegment ausreichen

lassen (BVerwG, Urteil v. 30. 6. 2016 - 7 C 5. 15 - juris Rn. 28). Maßgeblich hierfür

war die Erwägung, dass dem am Anfang der Entsorgungskette stehenden (Klein-)

Sammler Ausführungen zu den konkreten Umständen der endgültigen Verwertung

nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich seien. Dieser sei vielmehr auf die An-

gaben der Unternehmen in der Ve rwertungs kette angewiesen, deren Zusammen-

setzung sich marktbedingt ändern könne. Des Weiteren lasse sich der Weg der Ab-

fälle jedenfalls nach der Vermischung mit den Abfällen anderer Sammler auf den

weiteren Verwertungsstufen nicht mehr nachvollziehen. Die gegebenenfalls ge-

botenen Überwachungsmaßnahmen seien insoweit auf den verschiedenen Stufen

der Entsorgungskette vorzunehmen (BVerwG a. a. 0. ). Die Anforderungen an die ord-

nungsgemäße Darlegung sind daher im Hinblick auf die konkreten Entsorgungsstruk-

turen differenzierend zu bestimmen (BVerwG a. a.0. Rn. 26). Hierbei kann zum einen

darauf abgestellt werden, dass für die Abfaltfraktion der Alttextilien etablierte Verwer-

tungswege bestehen. Der Marktpreis indiziert ein hohes ökonomisches Interesse an

der Verwertung. Zu berücksichtigen ist ferner auch, ob das konkret mit der Verwer-

tung beauftragte Unternehmen sich verträglich verpflichtet hat, die gesetzlichen An-

forderungen an die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung einzuhalten und

den Sammler von eventueller darauf bezogener Inanspruchnahme freizustellen (vgl.

BayVGH, Beschluss v. 30. 1. 2017 - 20 CS 16. 1416 -juris Rn. 45)
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b) Bei der Verbringung von Altkleidern und -schuhen in andere Mitgliedstaaten der

Europäischen Union gilt Folgendes: Die Verbringung und unter Umständen auch die

Verwertung von Abfällen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind in der Ver-

Ordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABI L 190, S. 1), zuletzt geändert

durch die Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

23. April 2009 (ABI L 140, S. 114) abschließend und mit Anwendungsvorrang gegen-
über dem nationalen Recht geregelt (vgl. BayVGH, Beschluss v. 27. 3. 2017 - 20 CS

16. 2404 - juris Rn. 44 ff. m. V. a. Art. 1 Abs. 1, 2, Art. 2 Nr. 34 VO (EG)
Nr. 1013/2006; Petersen, Abfallrecht 2015, 202/212 f; Epiney in Oexle/Epiney/ Breu-
er, EG-Abfallverbringungsverordnung, Einführung Rn. 51, 64). Der unionsrechtliche

Anwendungsvorrang und eine damit verbundene Sperrwirkung gelten zwar bei auf

Art. 192AEUV gestützten Rechtsakten - wie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 -

nur unter dem Vorbehalt einer mitgliedstaatlichen Schutzverstärkung nach

Art. 193AEUV (vgl. Callies/Ruffert, AEUV, Art. 193 Rn. 1 m. w. N. ). Eine derartige
mitgliedstaatliche Abweichungsgesetzgebung erfordert jedoch die - zumindest dekla-

ratorische - Notifizierung der schutzverstärkenden Regelungen bei der Europäischen

Kommission (Callies/Ruffert a. a. 0. Rn. 15). Dies impliziert, dass andere (auch verse-

hentliche) Abweichungen von vorneherein nicht unter Art. 193 AEUV fallen (Epiney
a. a. O. Rn. 52 f). Gemessen daran handelt es sich bei den Darlegungsanforderungen
des § 18 Abs. 2 Nr. 4 und 5 KrWG nicht um mitghedstaatliche Schutzverstärkungen
im Sinne des Art. 193AEUV. In den Gesetzesmaterialien zum Kreislaufwirtschafts-

gesetz (BT-Drs. 17/6052, S. 106) finden sich keine Anhajtspunkte dafür, dass der
Bundesgesetzgeber mit den Regelungen des § 18 Abs. 2 Nr. 4, 5 KrWG über den

ScTTuTzstandard der AbfallverFrTngungsverordnung hinausgehen wollte (vgl. gruTid-
"sätzlich dazu Epiney in Oexle/Epiney/Breuer, EG-Abfallverbringungsverordnung
Einführung Rn. 37 ff. ).

c) Der Träger einer gewerblichen Abfallsammlung muss daher, soweit die ge-
sammelten Abfälle in andere EU-Mitgliedstaaten verbracht werden sollen, ledigTJcTT
TiacFiweiserTTdass sämtliche üestimmunaen der grenzübersdiTeitenden Abfallver-

bringung einpehalten werden j;OVG Lüneburg, Beschluss v. 15. 8.2013 - 7 ME 62/13

- juris Rn. 10; Gruneberg in Jahn/Deifuß-Kruse/Brandt, Kreislaufwirtschaftsgesetz,
2014, §18 Rn. 36; Petersen, Abfallrecht, 2015, 202/212 f; Wagner/Friege/Seche,
Evaluierung der Praxis gewerblicher Sammlungen, Text des Umweltbundesamtes
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Nr. 31/2016, S. 118, 119; ebenso auch die Auffassung des Bayer. Staatsministeri-

ums für Umwelt und Gesundheit im Rundschreiben v. 28. 1. 2013 Az. 82a-U 8705. 2-

2011/10-1067, S. 6). Hinsichtlich der konkreten Anforderungen an die Abfailverbrin-

gung unterscheidet die Abfallverbringungsverordnung Nr. 1013/2006 zwischen Ab-

fallverbringungen, die einer behördlichen Genehmigung bedürfen, über die wiederum

im sogenannten Notifizierungsverfahren entschieden wird (Art. 3 Abs. 1 bis 14 VO

(EG) 1013/2006), und Abfällen der sogenannten "Grünen Liste" nach Anhang III VO

(EG) 1013/2006, für die lediglich die Vorgaben des Art. 18 VO (EG) 1013/2006 ein-

zuhalten sind und damit kein Notifizierungsverfahren durchzuführen ist (vgl. zur Sys-

tematik Epiney in Oexle/Epiney/Breuer, EG-Abfallverbringungsverordnung, Einfüh-

rung Rn. 18). Bei Altkleidern und -schuhen handelt es sich gemäß der "Grünen Ab-

fallliste" in Anhang III der VO (EG) Nr. 1013/2006, Teil l i. V. m. Anl. IX des Basier

Übereinkommens (in Anhang V Teil l Liste B der VO (EG) Nr. 1013/2006 enthalten),

Nr. B 3030 um sogenannte "Grüne Abfälle". Die Verbringung ist somit weder notifika-

tions- noch zustimmungsbedürftig, sondern hat lediglich die Anforderungen des

Art. 18 VO (EG) Nr. 1013/2006 einzuhaken. Diese Vorschrift enthält die Anforderun-

gen an die Verbringung nicht notifizierungspflichtiger Abfälle, die den allgemeinen

Informationspflichten unterliegen (Oexle in Oexle/Epiney/Breuer, EG-Abfallverbrin-

gungsverordnung, Art. 18 Rn. 1). Danach ist zum einen gemäß Art. 18 Abs. 1 VO

(EG) Nr. 1013/2006 das in Anhang VII enthaltene Dokument mitzuführen, welches

von der Person, die die Verbringung veranlasst, vor Durchführung derselben und von

der Verwertungsanlage bzw. dem Labor und dem Empfänger bei der Übergabe der

betreffenden Abfälle zu unterzeichnen ist (vgl. näher Oexle a. a.o., Rn. 19, 20). Zum

anderen haben Verbringer und Empfänger gemäß Art. 18 Abs. 2 Satz 1 VO (EG)

Nr. 1013/2006 einen Vertrag abzuschließen und diesen gemäß Art. 18 Abs. 2 Satz 2

VO (EG) Nr. 1013/2006 der zuständigen Behörde auf Ersuchen in Kopie vorzulegen

(vgl. näher Oexle a. a. 0., Rn. 38, 39). Ergänzt werden diese Pflichten durch eine Auf-

bewahrungspflicht für die Dauer von drei Jahren gemäß Art. 20 Abs. 2 VO (EG)

Nr. 1013/2006 (Oexle a. a. 0, Rn. 2).

Gemessen daran muss bei der Verbringung von Altkleidern und -schuhen in andere

EU-Mitgliedstaaten somit der zuständigen Behörde des Versandstaates das von dem

Versender der Abfälle ausgefüllte und von dem Versender unterzeichnete Formblatt

gemäß Anhang VII der Abfallverbringungsverordnung vorgelegt werden. Des Weite-

ren ist im Rahmen der Darlegungspflichten gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 4 und 5 KrWG

auch der schriftliche Vertrag nach Art. 18 Abs. 2 Satz 1 der Abfallverbringungsver
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Ordnung vorzulegen. Der Vertrag hat den in Art. 18 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1013/2006

geforderten Inhalt aufzuweisen (Oexle in Oexle/Epiney/Breuer, EG-Abfallverbrin-

gungsverordnung, Art. 18 Rn. 39). Das bedeutet, dass für den Fall, dass die Verbrin-

gung oder Verwertung der Abfälle nicht in der vorgesehenen Weise abgeschlossen

werden kann oder dass sie als illegale Verbringung durchgeführt wurde, für die Per-

son, die die Verbringung veranlasst, die Verpflichtung enthalten sein muss, (a) die

Abfälle zurückzunehmen oder deren Verwertung auf andere Weise sicherzustellen

und (b) erforderlichenfalls in der Zwischenzeit für deren Lagerung zu sorgen. Diesel-

ben Verpflichtungen sind verträglich für den Empfänger zu regeln, falls die Person,

welche die Verbringung veranlasst, zur Durchführung der Verbringung oder Verwer-

tung der Abfälle nicht in der Lage ist (z. B. im Falle der Insolvenz). Des Weiteren

muss der Vertrag bei Beginn der Verbringung wirksam sein (Oexle a. a. 0., Rn. 42).

Dieses Mindestmaß an Kontrolle ist auch bei der Verbringung sogenannter Grüner

Abfälle sicherzustellen (Erwägungsgrund 15 zur VO (EG) Nr. 1013/2006, vgl. Oexle

a. a. O. Rn. 3). Weitere präventive Kontrollmöglichkeiten stehen der Abfallbehörde in

diesem Falle jedoch nicht zu (vgl. Petersen, Abfailrecht 2015, 202/212 f. ). Insbeson-

dere kann, soweit ein den Anforderungen des Art. 18 Abs. 2 Satz 2 VO (EG)

Nr. 1013/2006 entsprechender Vertrag vorliegt, eine Abnahmebestätigung des ab-

nehmenden Unternehmens im oben (a)) genannten Sinne nicht gefordert werden,

weil die Abnahmepflicht in diesem Falle bereits aus dem Vertrag folgt, insoweit be-

steht kein über den Anwendungsvorrang aufzulösender Widerspruch zu den Anfor-

derungen, die das Bundesverwaitungsgericht allgemein an die Darlegung gemäß

§ 18 Abs. 2 Nr. 4, 5 KrWG stellt (vgl. oben (a)). Denn auch die nach den obigen

Grundsätzen (a)) geforderte Abnahmeerklärung stellt keine einseitige öffentlich-

rechtliche Willenserklärung des Empfängers gegenüber der Behörde dar, die eine

selbständige und selbständig durchsetzbare öffentlich-rechtliche Pflicht begründen

würde, sondern ist rein privatrechtlicher Natur. Sie geht somit über den nach Art. 18

Abs. 2 VO (EG) Nr. 1013/2006 geforderten Vertragsinhalt nicht hinaus. Soweit in der

bisherigen Rechtsprechung des Senats die nach Art. 18 der Verordnung (EG)

Nr. 1013/2006 erforderlichen Nachweise nicht als ausreichend erachtet wurden (vgl.

BayVGH, Beschluss v. 11. 3. 2014 - 20 ZB 13. 2510 - juris Rn. 11, 12; Beschluss v.

18. 11. 2013-20 CS 13. 1847-juris Rn. 17) bzw. die Darlegung zu § 18 Abs. 2 Nr. 5

KrWG als nicht ausreichend erachtet wurde, weil der Sammler nicht darlegt hatte, ob

eine weitere Sortierung im In- oder Ausland erfolge und die Art der Verwertung und

die Frage des Umgangs mit nicht verwertbaren Kleidungsstücken im Ausland unklar

blieb (vgl. BayVGH, Beschluss v. 2. 2. 2017-20 ZB 16. 2267-juris Rn. 12; Beschluss
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v. 23. 5. 2017 - 20 ZB 15. 1850 - juris Rn. 28 ff. ) wird daran für den Geltungsbereich

der EG-Abfallverbringungsverordnung Nr. 1013/2006 nicht festgehalten.

24 d) Gemessen an diesen Q-undsätzen ergibt sich im vorliegenden Falle, dass die

Klägerin ihren Darlegungspflichter^ordnungsgemäß nacFiget^ömmemst
ser Grundlage die Prognose möglich ist, dass die Anforderungen an die orcTnüngs-
gemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Abfälle nacFT§~T-Abs--3-§5itz 2
und 3 KrWG in Verbindung-mit § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG erTüllt werden. 'Die

Klägerin hat dargelegt, dass die von ihr im Landkreis H. gesammelten Textilieh und
Schuhe im vorsortierten Zustand ins Lager in 65589 Hadamar gebracht und dort von

der Firma H. aus Polen erworben würden, die eigenständig die Ware durch ein von

ihr organisiertes Transportunternehmen nach Polen, 23200 Krasnik verbringe. Von

der Firma K. werde die Ware in drei Gruppen sortiert: gut bis sehr gut erhaltene Ware

(ca. 50 %) werde in die Ukraine, Ware ausreichender bis befriedigender Qualität (ca.

40 %) nach Pakistan oder Afrika verkauft und die Ware schlechter Qualität (ca. 10 %)

werde thermischer Verwertung unterzogen. Die an den Containern aussortierten

Fehlwürfe würden von der B. A. GmbH abgeholt, in eigener Recyclinganlage in B.

sortiert, die wieden/erwendbaren Abfälle dem Kreislauf erneut zugeführt, sonstige

Abfälle entweder in Düsseldorf oder in Hürth thermisch verwertet. Die Verbringung

der Altkleider und -schuhe nach Polen unterliegt gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 der

Nachweisverordnung (VO v. 20. 10. 2006 über die Nachweisführung bei der Ent-

sorgung von Abfällen - NachWV, BGBI l S. 2298; zuletzt geändert durch Art. 11

Abs. 1 d. Gesetzes v. 18.7.2017, BGBI l S. 2745) den Vorschriften der EG-Abfallver-

bringungsverordnung Nr. 1013/2006. Die Klägerin hat den mit der Abnehmerin in

Polen gemäß Art. 18 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1013/2006 abgeschlossenen Vertrag vorge-

legt (S. 181 d.A). Der Vertrag enthält auch die in Art. 18 Abs. 2 Satz 1 VO (EG)
Nr. 12013/2006 geforderten Bestimmungen. Insbesondere ist in § 1 die Rücknahme-

und Lagerungspflicht der Klägerin als Versender bzw. der Vertragspartnerin als Emp-

fängerunternehmen geregelt für den Fall, dass die Verbringung oder Verwertung der

Abfälle nicht in der vorgesehenen Weise abgeschlossen werden kann oder dass sie

als illegale Verbringung einzustufen ist. Des Weiteren wurde auch das Formblatt

nach Anhang VII VO (EG) Nr. 1013/2006 vorgelegt. Weitere Nachweise sind von der

Klägerin wegen des Anwendungsvorrangs der EG-Abfallverbringungsverordnung

gegenüber § 18 Abs. 2 Nr. 4, 5 KrWG bei der Verbringung der gesammelten Altklei-

der und -schuhe in das EU-Ausland nicht zu fordern. Das Verwaltungsgericht hat

deshalb die Anforderungen an die Darlegung überspannt. Die Klägerin hat ihre Dar-
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legungsanforderungen ordnungsgemäß erfüllt, weshalb die allein auf § 18 Abs. 5

Satz 1 i. V. m. § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG gestützte Untersagung rechtswidrig ist

und die Klägerin in ihren Rechten verletzt.

25 3. Das Urteil ist auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis richtig anzusehen

(§ 144 Abs. 4 VwGO). Denn die angefochtene Untersagungsverfügung kann nicht

auf § 18 Abs. 5 Satz 2 1. Alt. KrWG gestützt werden, weil die Klägerin entgegen dem

Vertrag des Beklagten nicht als unzuverlässig anzusehen ist. Konkrete Zuverlässig-

keitsbedenken gegenüber der Klägerin bestehen nicht. Wie das Bundesverwaltungs-
gericht betont hat, dient das Anzeigeverfahren nach § 18 KrWG einem primär Samm-

lungs- und nicht personenbezogenen Normzweck, weshalb sich die dort vor-

gesehene Prüfung in erster Linie an Art und Umfang der Sammlung orientiert und

nicht an persönliche Eigenschaften anknüpft (BVerwG, Urteil v. 1. 10. 2015 - 7 C 8. 14

-juris Rn. 31). Das Anzeigeverfahren ermöglicht lediglich, vorhandene Erkenntnisse

über eine mögliche Unzuverlässigkeit aus der Vergangenheit im Rahmen des Unter-

sagungsverfahrens nach § 18 Abs. 5 KrWG nutzbar zu machen (BVerwG a. a. 0.

Rn. 32). Soweit ersichtlich, liegen jedoch entsprechende Erkenntnisse aus der Ver-

gangenheit nicht vor. Offen bleiben kann daher auch, ob im Hinblick auf das Vorlie-

gen derartiger Bedenken der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgeb-

lich sein kann mit der Folge, dass noch während des gerichtlichen Verfahrens der

Tatsachenvortrag der Beteiligten beliebig erweitert werden könnte (vgl. dazu
BayVGH, Beschluss v. 30. 1. 2017 - 20 CS 16. 1416-juris Rn. 47).

26 4. Die weiteren im Bescheid des Landratsamtes vom 5. März 2015 getroffenen An-

Ordnungen sind wegen Rechtswidrigkeit des Grundverwaltungsaktes, auf den sie

sich beziehen, ebenfalls rechtswidrig und verletzen die Klägerin in ihren Rechten

(§113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Sie sind daher ebenfalls aufzuheben.

27 Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

28 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO
i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

29 Gründe für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§ 132 Abs. 2 VwGO)
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31

Rechtsmittelbelehrung

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim
Bayerischen Verwaltungs-gerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23,
80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach:
Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser
Entscheidung einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser
Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung
bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung der
Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des
Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-
fassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-
kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch
für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten
und Rechtslehrem an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit
Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5
RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten
Angelegenheiten (u. a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen)
sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be-
vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
rieht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln.

Kraheberger Dr Stadler Dr Wirths

32 Besch uss

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren entsprechend der

ständigen Rechtsprechung des Senats auf 20. 000, 00   festgesetzt

(§§ 47 Abs. 1 Satz 1, 52 Abs. 1 GKG)

Kraheberger Dr Stadler Dr Wirths


